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l .  Die Ernennung eines Beauftragten für eine polnische Ha-ndelsgesellsd1aft
durch den Befehlshaber der Besatzungsmacht verstößt nicht gegen die
Bestimmungen der Landkriegsordnung

2. Sie verstößt auch gegen die guten Sitten oder gegen den Zweck eines
ungarischen Gesetzes nicht.
(Entscheidung der kgl. ung. Kurie vom 26. 5. 1943. Z. IV. 1822! 1943.)

Die Gesellschafter einer polnischen offenen Handelsgesellschaft in Bielitz halten
sich seit dem Krieg'sausbrucb r'nit Polen auf unbekanntem Ort auf. Für die Weiterfüh-
rung der Geschäfte und für die Vertretung der Gesellschaft wurde ein Beauftragter von
dem deutschen Befehlshaber ernannt. Gleichzeitig wurden die Rechte der Gesellschafter
aufgehoben und der Beauftragte zu sämtlichen Gesd1äften der Gesellschaft berechtigt, die
zur Weiterführung der Unternehmung erforderlich sind. Eine Forderung der Gesell—
schaft gegenüber einer Budapester Firma wurde dann von dem Beuftragten an eine Ber-
liner Firma übertragen, die ihren Anspruch vor dem ungarischen Gericht geltend machte.
In ‘diesefn Prozeß haben die polnischen Gesellschafter als Hauptintervenienten Anspruch
auf die-Forderung mit der Begründung erhoben, daß die Verfügung der deutsd1en Be-
hörden und die des Beauftragten gegen die LEO. und außerdem auch gegen die guten
Sitten und gegen den Zumal; des ungarischen Gesetzes verstoße und daher von den unga-
rischen Gerichten nicht in Betracht zu ziehen sei. Die Klage der Hauptintervenienten
wurde abgewiesen.

Aus der Begründung:
Am Ort und zur Zeit der Abtretung der Forderung stand auf Grund einer Ver-

fügung der Behörde nicht den Gesellschaftern der offenen Handelsgesellschaft, sondern
dem behördlid1 ernannten Beauftragten der Gesellschaft das Recht zu, die Geschäfte der
Gesellschaft zu führen und die Gesellschaft gegenüber Dritten zu vertreten.

Nach einer Bestimmung des internationalen Privatrechts — die auch in der unga-
rischen Rechtsprechung anerkannt wird — wäre diese behördlicite Verfügung im Inland
(Ungarn) nur dann als ungültig zu betrachten, wenn sie gegen einen völlterrechtlichen
Vertrag, gegen die guten Sitten oder gegen den Zweck eines ungari-sd1en Gesetzes ver—
stoßen würde.

Nach dem Standpunkt der Hauptintervenienten und des Beklagten verstößt die
betreffende Verfügung gegen einen völkerred1tliehen Vertrag, und zwar gegen Art. 46,
49 und 52 der in der Anlage zur IV. Haager Konvention über die Gesetze und Ge-
bräuche des Landkrieges vom 18. 10. 1907 (Ges. XLIII V . ] .  1913) niedergelegten Vor-
schriften.-
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Es besteht zwar kein Einverständnis zwischen den Parteien darüber, ob die Beu-
stimmungen der erwähnten Konvention im vorliegenden Fall maßgebend und anzuwenden
seien, einer Entscheidung in dieser Frage bedarf es_ aber nicht, weil eine derartige Er—
nennung behördlid1er Beauftragten mit dem festgelegten Wirkungskneis gegen einen
völkerred1tlichen Vertrag —- van Verboten der Sonderverträge abgesehen — audi dann
nicht verstoßen würde, wenn die Konvention aud1 in diesem Fall anzuwenden wäre. '

Die red1tlid1c Auffassung des Berufungsgerichts, daß die betreffende Verfüguhg
gegen den Art. 46, 49 und 52 der Anlage zur IV. Haager Konvention nicht verstoße,
erscheint nach den Entsd1eidungsgründen als richtig.

Sie verstößt aber auch gegen Art. 23 Punkt g und h der genannten Anlage nicht.
Der letzterwähnte "Art. 23 bestimmt, daß es nicht gestattet ist, von den Verboten der

' Sondervertriige abgesehen,
g) feindliches Privateigentum zu entziehen,
h) zu erklären, daß Rechte und Pflichten der feindlichen Staatsangehörrigen erlosd1en

sind oder auf dem Rechtsweg nicht geltend gemacht werden können.
Auf Grund der behördlichen Verfügung trat aber nur in der Person der fiir die

Geschäftsführung und Vertretung der offenen Handelsgesellsdiaft Berufenen eine Ände-
rung ein, die übrigen Red1-tsverha'ltnisse der Gesellschaft blieben im wesentlichen un-
verändert.

Die betreffende Verfügung berührt aber das Eigentumsrechr an dem Vermögen
der Gesellschaft als juristische Phrson nicht. Auch die Rechte und Pflid1ten der Gesell-
schaft gegenüber Dritten, inbegriffen das Recht, ihre Rechte auf dem Rechtsweg geltend
Zu machen, erloschen ni-dr1t. Auch das Red-n: der Gesellschafter, die Geschäfte der Gesell—
schaft zu fiihren, erlosch nicht, sondern wurde nach dem Firmenregister nur aufgehoben.
Infolgedessen wurde auch das Recht der Gesellschafter, die Ausübung ihrer Vertretungs-
berechtigung auf dem Rechtsweg — wenn von einem Recht dieser Art überhaupt ge-
sprochen werden kann — nur aufgehoben.

Aus der Tatsache, daß auf Grund der behördlichen Verfügung nur in der Person
der für die Geschäftsführung und Vertretung der offenen Handelsgesellsdaaft Berufenen
eine Änderung eintrat, folgt, daß es bei der Anwendung der IV. Haager Konvention und
ihrer Anlage belanglos ist, ob Budapest oder Bielitz für den Beklagten als Erfüllungs—
ort gilt.

Die Ernennung behördlicher Beauftragten aus dem genannten Grund, auf die vor—
genommene Art_und Weise und mit dem erwähnten Wirkungskreis, verstößt daher gegen
keinen völlterreditlid1en Vertrag. Der Standpunkt des Berufungsgerichts, sie verstoße
auch gegen die guten Sitten oder gegen den Zweck eines inländischen Gesetzes nicht,
ersd1eint auch als richtig.

Anmerkung. Dieser Fall veransd1aulicht deutlich, daß die inländischen nationalen
Gerichte mit der Anwendung innérstaatli_chen Red1ts nicht immer auskommen und nicht
selten auf Grund des Völkerrechts — selbstverstiindlid1 nur nach der Umformung des
Völkerrechts ins Inlandrecht -- zu entscheiden haben.

Die Besetzung feindlichen Staatsgebietes und die Ausübung einer völkerred1tlid1
besd1ränkten Hoheitsgewalt verstößt nicht gegen das allgemeine Kriegsrecht. Vom. Ge-
sichtspunkt der früheren Rechtsordnung, im vorliegenden Fall des polnischen Rechts, ent-
steht zwar das von der Besatzungsmacht erlassene Recht illegitim, d.h. nid1t auf einer
rechtlid1 (inne-rstaatsred1tlid1) vorgesehenen Art und Weise, für die Besatzungsmad1t gelten
aber diese Bestimmungen ohne Zweifel als Rechtsmaßnahmcn, und zwar auch dann, wenn
sie gegen das Völkerrecht versroßen würden. Inländische Gerichte sind nämlich nicht
befugt, ‚über die Völkerrechtsmiißigkeit oder Völkerrechtswiclrigkeit der inländischen Rechts-
ordnung 2u entscheiden, sondern sie haben das inländische R_eeht and-1 im Fall eines Ge-
gensatzes zum Völkerredat ohne Überprüfung anzuwenden In anderer Lage befinden
sich die Gerichte dritter Staaten. Wenn sie wohl auf Grund ihrer internationalprivat-
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r'echtlichen Normen das betreffende Auslandsredit anzuwenden haben, kann 1111 konkreten
Fall die Vorbehaltsklausel der Entscheidung nach dem Auslandsrechr im Wege stehen,
wenn II. ein inländisches Gesetz unbedingt Anerkennung verlangt (propter normam inter-
nam), 2. die Anwendung des ausländischen Rechts gegen die guten Sitten oder gegen
den Zweck eines inländischen Gesetzes verstößt (propter normam externam), und 3, wenn
die. Anwendung. des ausländischen Rechts gegen eine von der lex fori anerkannte völ-
k—errechtliche Bestimmung verstößt (propter normam inter gentes praeceptam). Kommt
die Anlmiipfung rnit dem Auslandsrecht wegen der Vorbehaltsklausel nicht zustande, so
findet die lex fori Anwendung.

Nach dem ungarischen internationalen Privatrecht sind für die persönlichen Ver-
hältnisse -— und daher aud1 für die gesetzliche Vertretung einer juristischen Person ——
die am Sitz geltenden Gesetze (lex domieilii) maßgebend. Diese im allgemeinen abge-
faßte Regel ist in der ungarischen Gewohnheit fest ausgebildet, findet aber auch in einigen
Stellen des Handelsge3et7.buches, z.“ B. 5 217 Punkt 3, ihren gesetzlichen Niederschlag. Im
vorliegend-en Fall führte die Anwendung der lex ‚domicilii insoweit 'Zu Schwierigkeiten,
da“ das am Sitz der Gesell$dßft geltende Recht, cl. h .  das‘polnisch_e Recht, durch die Be—
satzungsmacht durch eine andere Bestimmung erset2t wurde. Im Prozeß war daher erst
die Frage gestellt, ob das ungarisd1e Gericht über die gesetzliche Vertretung der Gesell—
schaft nach dem ursprünglich geltenden polnischen Recht oder nach der Verfügung der
Besatzungsmacht zu entscheiden hat, ferner, ob nn Falle der Anwendbarkeit des letzteren
dies auch mit Rüdtsicht auf die Vorbehaltsklausel zulässig sei.

Die Frage der Anwendbarkeit polnischen Rechts hatte die Kgl. Ung. Kurig ver-
neinend beantwortet, da es zur Zeit der Abtretung der Forderung bereits aufgehoben
war. Daß diese Aufhebung nicht nach einer im polnischen Recht vorgesehenen Form
verwirklicht wurde, ändert nichts an der Lage, denn als Recht gilt nur das tatsächlich
geltende Recht, ohne Rücksicht auf seine Herkunft. Nach der lex domicilii ist daher
nur der Beauftragte zur Vertretung der Gesellschaft befugt. Geprüft wurde aber die
Frage, ob die Ernennung des Beauftragten von demnngarischen Gericht auch bei der
Anwendung der Yorbehaltsklau-snel anzuerlecmrren sei.. Daß dabei kein inländisches Gesetz
unbedingte Anerkennung verlangt, unterliegt keinem Zweifel. Die Ernennung des Beauf-
tragten verstößt auch gegen die guten Sitten oder gegen den Zweck eines ungarischen
Gesetzes nicht, es entspricht ihnen sogar, wenn für die Weiterführung einer Unterneh-
mung gesorgt wird, deren verantwortliche Leiter sich in unbekanntem Ort  aufhalten.
Bei der Anwendung der VOtb€haltsllilflfl58l wäre daher nur der Verstoß gegen die von
Ungarn anerkannten Regeln der Landkriegsordnung in Betracht zu ziehen. Da aber auch
dies nicht festzustellen war, entspricht die Entscheidung den allgemeinen Grundsätzen des
ungarischen internationalen Privarrethrs.

Mitgeteilt von Dr. Istvän A r a 1:6, Landgerid1rsrat irn ]ustizministerium, Budapest.
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